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1   Ziele und Zweck der Planung 

Die Gemeinde Dörverden möchte eine geordnete Wohnbauentwicklung betreiben und hat sich 

demnach das Ziel gesetzt, Planungsrecht für zusätzliche Wohnbauflächen im Gemeindegebiet 

zu schaffen. In der Gemeinde Dörverden besteht seit Jahren Siedlungsdruck, der nicht aus-

schließlich im Hauptort Dörverden befriedigt werden kann. Aufgrund dessen wurde auch in 

den umliegenden Ortschaften nach Flächenpotenzialen gesucht, die zu einer maßvollen Wei-

terentwicklung der Siedlungsbereiche beitragen können. 

Um die angestrebte Siedlungsentwicklung steuern zu können, hat der Verwaltungsausschuss 

der Gemeinde Dörverden am 06.12.2022 einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 

Nr. 89 „Erweiterung Westeresch Wahnebergen“ gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB) ge-

fasst. Das Ziel der Planung bestand in der kurzfristigen Schaffung von Wohnbaufläche auf 

einer Ackerfläche, die an die vorhandene Wohnbebauung im Schulweg angrenzt. 

Bedingung für die Anwendung des § 13b BauGB und die damit verbundene Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren war die Beschränkung auf eine zuläs-

sige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) von insgesamt 

weniger als 10.000 m². Ein entsprechender Nachweis wurde erbracht. 

Das beschleunigte Verfahren im Sinne des § 13b BauGB war weiterhin nur anwendbar für 

Bebauungspläne, welche eine Wohnnutzung vorbereiten und sich unmittelbar an im Zusam-

menhang bebaute Ortsteile anschließen. Diese Maßgaben wurden ebenfalls mit der Planung 

eingehalten. Zudem ergab sich aufgrund der geplanten Nutzung keine Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Gemäß Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 wurde die Anwendbarkeit des 

§ 13b BauGB als unrechtmäßig ausgelegt und ein Verstoß gegen europäisches Unionsrecht 

festgestellt, wonach eine Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 

zu erfolgen hat. Die Gemeinde Dörverden leitete daher das begonnene beschleunigte Verfah-

ren in ein herkömmliches Bauleitplanverfahren über. Die erfolgte Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Träger öffentlicher Belange sowie der Behörden auf der Grundlage des § 13b BauGB 

wurde als frühzeitige Beteiligung berücksichtigt. Daran schloss nach Erarbeitung des Umwelt-

berichts das förmliche Verfahren der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 

an. 

Die Anpassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde für den mit dem Bebauungsplan 

Nr. 89 übereinstimmenden Geltungsbereich erfolgte durch eine formelle Änderung. Die Ge-

nehmigung der 45. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Dörverden wurde am 

20.03.2026 durch den Landkreis Verden erteilt. 
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2   Berücksichtigung der Umweltbelange 

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Wahnebergen und grenzt im Osten 

an den bestehenden Siedlungsbereich des Ortes an. Im Süden wird die Baufläche vom Wah-

neberger Graben begrenzt und im Osten von vorhandenen Baum- und Strauchhecken, die die 

in Anspruch genommene Ackerfläche gegenüber der freien Landschaft abgrenzen. 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Ge-

mäß §§ 2 Abs. 4, 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-

sichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht nach der Anlage 1 zum 

BauGB beschrieben und bewertet werden. Dabei ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB das Ergebnis 

der Umweltprüfung in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Im Umweltbericht wurden die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Fläche, Boden, Was-

ser, Luft und Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Kultur- und Sachgüter sowie deren Wech-

selwirkungen untereinander sowie der sparsame Umgang mit Grund und Boden sowie die 

Vermeidung und der Ausgleich nach der Eingriffsregelung untersucht und bewertet. 

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte im August 2022 eine Erfassung und Bewer-

tung von Natur und Landschaft in Anlehnung an die „Naturschutzfachlichen Hinweise zur An-

wendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des Niedersächsischen Landesamtes 

für Ökologie (NLÖ)1. Es wurde der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale er-

fasst und für die jeweiligen Schutzgüter beschrieben. Diese Inhalte sind in den Umweltbericht 

eingeflossen. 

Weiterhin sind die artenschutzrechtlichen Belange in Bezug auf § 44 BNatSchG zu prüfen. So 

wurde anhand der vorgefundenen Biotoptypen eine Bewertung der Brutvögel der Offenland-

schaft sowie der Brutvögel in Hecken und Bäumen vorgenommen. Die im Plangebiet vorhan-

denen Gehölze wurden entsprechend auf Höhlungen und Nester untersucht. Verbotstatbe-

stände konnten ausgeschlossen werden. 

Es gilt, die in der Eingriffsregelung nach dem Bundes- und Landesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG, LNatSchG) sowie dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) genannten Ge-

bote planerisch zu bewältigen und entsprechend ihrem Gewicht in die sachgerechte Abwä-

gung nach § 1 Abs. 7 BauGB einzubeziehen. So sind die Vermeidung und der Ausgleich der 

 
1 Breuer, W. (1994): Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bau-

leitplanung. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 14. Jg. Nr. 1 (1/94). Aktualisiert durch 
Breuer, W. (2006): Aktualisierung „Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung“. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 26. Jg. Nr. 1 (1/2006) 
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zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB in der 

planerischen Abwägung zu berücksichtigen. Eine entsprechende Beschreibung der Eingriffe 

erfolgt im Umweltbericht. Darüber hinaus werden die im Bebauungsplan festgesetzten Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minimierung sowie zum Ausgleich der Eingriffe beschrieben. 

Zusammenfassend führt der Umweltbericht aus: 

„Der nachhaltige und unvermeidbare Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versie-

gelung und Teilversiegelung wird auf externen Flächen ausgeglichen (Ausgleichsverhältnis  

1:0,5). Die erforderliche Kompensation in Höhe von 11.251,2 m² für das Schutzgut Boden und 

805,1 m² für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften erfolgt extern auf einer Fläche 

bei Stedorf (M1) in der Gemarkung Dörverden, Flur 17, Flurstücke 133/61 und 132/60 sowie 

einer Fläche westlich von Hülsen (M2) in der Gemarkung Hülsen, Flur 12, Flurstück 343/2. 

Entwicklungsziel ist die Anpflanzung eines Laubmischwaldes. 

Auch der Verlust von Feldhecken wird auf diesen Flächen extern kompensiert. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild werden durch Anpassung der geplanten 

Bebauung an die vorhandene Baustruktur, durch das Anpflanzen von Bäumen auf den Bau-

grundstücken und im Bereich der Straßenverkehrsfläche sowie durch den Erhalt und die Neu-

anpflanzung einer freiwachsenden Hecke im Westen des Plangebietes reduziert. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Beachtung der festgesetzten Maßnahmen keine 

erheblichen Umweltauswirkungen durch die Realisierung des Baugebietes zu erwarten sind.“ 

Die Vermeidung des Vorhabens selbst oder die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch 

einen Standortwechsel sind nicht gegeben. Die Gemeinde Dörverden beabsichtigt mit der Be-

reitstellung von Wohnbauflächen der großen Nachfrage gerecht zu werden. Die Potentialflä-

chenprüfung hat dieses Plangebiet für die Entwicklung als Wohnbauland qualifiziert. Durch 

geringen Flächenverbrauch für Erschließungsstraßen, die Festsetzung von Pflanzmaßnah-

men, der Festsetzung einer Grundflächenzahl zur maßvollen Versiegelung sowie der Begren-

zung der gesetzlichen Überschreitungsmöglichkeiten der Versiegelung wird dem vorsorgli-

chen Bodenschutz Rechnung getragen. 

3   Darlegung der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

Im Zuge der Aufstellung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dörver-

den und des Bebauungsplans Nr. 89 „Erweiterung Westeresch Wahnebergen“ hat die Ge-

meinde Dörverden die gemäß Baugesetzbuch vorgeschriebenen Beteiligungen der Öffentlich-

keit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Auf diese 



Gemeinde Dörverden | Bebauungsplan Nr. 89 „Erweiterung Westeresch Wahnebergen | Zusammenfassende Er-

klärung  5 

 

 

Weise wurde die Möglichkeit eingeräumt, Hinweise und Anregungen zu den Planungen vor-

zubringen. Es ist gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die Aufgabe der Gemeinde, die privaten und öf-

fentlichen Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

3.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 89 „Erweiterung Westeresch Wahne-

bergen“ der Gemeinde Dörverden“ wurde die Öffentlichkeit durch Bekanntmachung vom 

21.07.2023 über die Auslegung und Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme unterrichtet. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat in Form einer öffentlichen Auslegung der Planunterlagen 

in dem Zeitraum vom 31.07.2023 bis einschließlich 04.09.2023 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im 

Internet auf der Homepage der Gemeinde Dörverden stattgefunden. Während dieses Zeitrau-

mes sind 2 private Stellungnahmen abgegeben worden. 

 

In einer Stellungnahme befasst sich der Einwender mit Themen der geplanten Erschließung 

über den Schulweg und weiteren möglichen negativen Auswirkungen auf die Anlieger und die 

Gemeinde Dörverden. 

• Der Vorschlag zur Erschließung des Baugebiets über eine äußere Baustraße an die 

Kreisstraße wurde geprüft. Ihm wird jedoch nicht entsprochen, da die Flächenverfüg-

barkeit nicht gegeben ist und die umzulegenden Kosten sich nicht abbilden lassen; die 

Erschließung über den Schulweg, der saniert wird, soll weiterverfolgt werden; 

• Für den Fall einer ausschließlichen Erschließung über den Schulweg wird dessen Aus-

bau gefordert sowie eine Befassung mit dem Thema von Straßenausbaubeiträgen. Der 

Forderung wird nach Erschließung des Plangebietes nachgekommen. 

• Anregung Festlegung des Rotdornwegs als Spielstraße zu überdenken 

• Netzstabilität bei der Stromversorgung wird in Frage gestellt; Beteiligung aller Ver-

sorgungsunternehmen erfolgt 
 

Der Einwender 2 sieht seine Wohnsituation als gefährdet an. Ein Verbau der Blickbeziehung 

in die freie Landschaft wird angemahnt, ebenso die Beeinträchtigung durch Baumaßnahmen 

und anfallende Kosten über die Beitragssatzung der Gemeinde; Betroffenheit ist vor dem Hin-

tergrund der Schaffung neuer Wohnbauflächen nicht abwendbar; Kostentragung der Schul-

wegsanierung und Veranlagung werden politisch diskutiert; 

Der Bitte, das Vorhaben fallen zu lassen wird begründet nicht nachgekommen; 
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3.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-

den mit Schreiben vom 21.07.2023 aufgefordert, ihre Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB bis zum 05.09.2023 abzugeben. In diesem Zusammenhang sind 24 Stellungnahmen 

eingegangen. Die wesentlichen Inhalte werden im Folgenden zusammengefasst: 

 

Avacon: Versorgung des Gebietes mit Elektrizität erfolgt über Netzerweiterung; Erfordernis 

einer Trafostation wird mitgeteilt; Berücksichtigung im Zuge der Erschließungsplanung; 

 

Landwirtschaftskammer Bremervörde: Entzug landwirtschaftlicher Fläche ist zu begründen; 

Abwägung der Gemeinde hat stattgefunden zugunsten von dringend benötigtem Wohnraum; 

Angesprochene Tolerierung landwirtschaftlicher Immissionen wird in den Planunterlagen 

dargelegt; Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen wird sichergestellt; 

 

Wintershall DEA: Lage des Plangebiets im bergrechtlichen Erlaubnisfeld VERDEN I; Anlagen 

der Wintershall DEA sind nicht betroffen; 

 

VBN: Aussagen zum ÖPNV sind zu ergänzen; 

 

Trinkwasserverband Verden: Prüfung von Rückhaltung und Nutzung von Brauchwasser; Um-

gang mit Niederschlagswasser im Plangebiet geregelt; Versorgung im Zuge der Erschlie-

ßungsplanung berücksichtigt; 

 

LBEG: Hinweis auf Auskunft über Baugrund vom NIBIS Kartenserver 

 

Kampfmittelbeseitigungsdienst: vollständige Luftbildauswertung wird in Frage gestellt; diese 

hat jedoch bereits stattgefunden und es wurde keine Kampfmittelbelastung vermutet. 

 

NLStBV Verden: Hinweis, dass evtl. Schutzmaßnahmen gegen die vom Bundesstraßenver-

kehr ausgehenden Emissionen nicht zu Lasten der Straßenbauverwaltung erfolgen; 

 

 

 

 

 



Gemeinde Dörverden | Bebauungsplan Nr. 89 „Erweiterung Westeresch Wahnebergen | Zusammenfassende Er-

klärung  7 

 

 

Landkreis Verden: 

• Städtebau: Hinweise auf Festlegung gemäß Planzeichenverordnung werden beachtet; 

• Naturschutz: Bedenken zur Weiterführung des Verfahrens gemäß § 13b BauGB in Er-

mangelung der Berücksichtigung der Umweltbelange; Überleitung in ein Vollverfahren 

erfolgt;  

• Wasserwirtschaft: Hinweise auf Umgang mit Oberflächenwasser; Gewässerunterhal-

tung des Wahneberger Grabens, Verweis auf Hochwasserrisiko; Finden Beachtung in 

der Planung; 

• Bodenschutz: keine Erkenntnisse über Altlasten, Verweis auf Beachtung gesetzlicher 

Grundlagen; Hinweise werden beachtet; 

• Abfallwirtschaft: Anschlusszwang bei Abfallentsorgung und Verweis auf regelkonforme 

Verkehrsflächenausbildung; Findet Beachtung in der Planung; 

• Kreisarchäologie: Hinweis auf ein kaiserzeitliches archäologisches Bodendenkmal in 

der Umgebung; Beteiligung der Behörde erforderlich; Veranlassung einer Metallson-

denprospektion erfolgte, allerdings ohne Befunde; Begleitung der Erschließungsarbei-

ten wird zu gegebener Zeit abgestimmt; 

 

Nach der Streichung des § 13b BauGB wurde den Kommunen in einer Änderung des Bauge-

setzbuches aus dem Jahr 2024 (§ 215a BauGB) die Möglichkeit eröffnet, unter bestimmten 

Voraussetzungen die eingeleiteten Verfahren beschleunigt unter Anwendung des § 13a Abs.1 

Satz 2 Nummer 2 BauGB rechtswirksam zu Ende zu führen. 

Eine Option war die Durchführung einer Vorprüfung des Einzelfalles mit einer Einschätzung 

im Ergebnis, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 

hat. Die Gemeinde Dörverden ließ die Vorprüfung des Einzelfalles gem. des Gesetzes zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Anlage 3 vornehmen und beteiligte im Juli 2024 den 

Landkreis Verden als betroffene Behörde. 

In seiner Stellungnahme vom 14.08.2024 teilte der Landkreis Verden seine Bedenken mit. Die 

Untere Naturschutzbehörde sieht durch die Flächenversiegelung und Errichtung von Gebäu-

den erhebliche Umwelteinwirkungen und Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Pflan-

zen und Tiere, sowie des Landschaftsbildes und hält die Erarbeitung eines Umweltberichts für 

geboten. 

Aus Sicht der Regionalplanung werden darüber hinaus Bedenken vorgetragen, wonach die 

überbaubare Fläche des Bebauungsplanes zum bestehenden Windenergiegebiet Verden- 

Dörverden, welches in der 2. Änderung des RROPs als Vorranggebiet Windenergienutzung 

festgelegt wurde, weniger als 800 m beträgt. Es werden negative Umweltauswirkungen in 

Form von Lärmimmissionen auf den Menschen befürchtet und gefordert, einen Abstand von 
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800 m zu schaffen. Die Beachtung dieses Abstandes führte zu einer Überplanung des Entwur-

fes des Bebauungsplans. Im südwestlichen Geltungsbereich mussten Wohnbauflächen ent-

fallen, die nicht über ausreichend Abstand zum geplanten Windvorranggebiet verfügten. Das 

bisher linear entlang des Wahneberger Grabens geführte Regenrückhaltebecken wurde in die 

potenziell lärmbelastete Fläche des Plangebiets verlagert. Daraus folgte eine geringfügige 

Verlagerung der Planstraße und der Grundstückszuschnitte im südlichen Plangebiet. 

In dem Zuge wurde ein Umweltbericht erstellt, der auf den bislang ermittelten Ergebnissen 

basierte und eine Bilanzierung der Eingriffe vorlegte. 

Nach der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung und der beschriebenen Änderung der Pla-

ninhalte hat sich die Gemeinde Dörverden entschlossen, eine informelle Bürgerinformation in 

Form einer öffentlichen Sitzung durchzuführen. Diese fand am 19.06.2025 in Form eines offe-

nen Austauschs mit interessierten Bürgern statt. Viele der vorgetragenen Aspekte wurden in 

der nachfolgenden Öffentlichkeitsbeteiligung erneut vorgetragen. 

 

3.3 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 89 "Erweiterung Westeresch Wahneber-

gen“ der Gemeinde Dörverden wurde die Öffentlichkeit durch Bekanntmachung vom 

20.05.2025 über die Auslegung und Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme unterrichtet. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat in Form einer öffentlichen Auslegung der Planunterlagen 

in dem Zeitraum vom 02.06.2025 bis einschließlich 04.07.2025 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im 

Internet auf der Homepage der Gemeinde Dörverden stattgefunden. Während dieses Zeitrau-

mes sind 4 private Stellungnahmen abgegeben worden. 

 

Gemeinschaftsstellungnahme 1: Der Bedarf für das Plangebiet wird in Frage gestellt, da es 

einen Bevölkerungsrückgang in der Gemeinde gibt. Der anerkannte Bedarf kann gemäß Stel-

lungnahme durch Übernahme von Altbauten gewährleistet werden. Die Gemeinde hält daran 

fest, ein Baugebiet zu schaffen, da sehr wohl eine Nachfrage zu verzeichnen ist und diese sich 

nicht allein durch Bestandsübernahmen decken lässt. Ein Zuzug von Einwohnern, selbst aus 

der Stadt Verden, trägt nach Auffassung der Gemeinde zum Erhalt sozialer, kultureller und 

ehrenamtlicher Aufgaben bei. An der Planung wird festgehalten. 

 

Bedarf an barrierefreien Wohnungen gem. Wohnraumversorgungskonzept wird nach Ansicht 

der Einwender nicht gedeckt; Planung zielt jedoch auf eine Durchmischung der Wohnformen 

ab und berücksichtigt dabei die Lage im ländlichen Raum; 
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Erschließung über den Schulweg führt zu Belastung der Straße und der Anwohner; die Ge-

meinde hält den Straßenraum grundsätzlich für ausreichend dimensioniert und wird im An-

schluss an die Bautätigkeiten im Plangebiet eine Sanierung des Schulwegs vornehmen; 

Die Lärmbelastung der Anwohner des Schulwegs durch den zusätzlichen Verkehr wurde gut-

achterlich betrachtet; der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wird selbst bei einer sehr 

konservativ veranschlagten Nutzung nicht überschritten; Es erfolgt eine redaktionelle Anpas-

sung der Begründung unter Würdigung dieses Aspektes. 

Erneut wird der Wunsch nach einer temporären Anbindung des Plangebiets über eine 

Baustraße an die K 14 vorgetragen; die Gemeinde hält diese Lösung wirtschaftlich nicht für 

tragfähig; zwei der vorgeschlagenen Trassenvarianten durchschneiden landwirtschaftliche 

Nutzfläche und die dritte Variante entlang des vorhandenen Siedlungsansatzes nördlich des 

Plangebiets führte zu Belastungen der dortigen Anlieger; 

Es werden die Anliegerbeiträge für die Sanierung des Schulwegs angemahnt; nach dem poli-

tischen Beschluss werden diese nicht nur zu Lasten der ausbaubeitragspflichtigen Anlieger 

gehen. 

 

Einwender 2: Eingabe zur Berücksichtigung von Starkregenereignissen im Plangebiet unter 

Bezug auf die Bestandgrundstücke; Erschließungsplanung berücksichtigt den Abfluss des 

Oberflächenwassers im Plangebiet; es erfolgt eine Aufhöhung der Grundstücke mit der Pflicht 

zur Versickerung des anfallenden Niederschlagwassers; eine Schlechterstellung der Altanlie-

ger ist nicht zu erwarten; 

 

Einwender 3: spricht sich für die Errichtung einer temporären Baustraße in Verlängerung der 

Planstraße aus, um die Anlieger der Schulstraße zu entlasten; an der Erschließung über den 

Schulweg wird von Seiten der politischen Gremien begründet festgehalten; 

 

Gemeinschaftsstellungnahme 4: spricht sich ebenfalls für den Bau einer temporären 

Baustraße aus; hiervon wird durch Beschluss gemäß Gemeinschaftsstellungnahme 1 Abstand 

genommen; es werden weitere Verbesserungsmaßnahmen zur Umgestaltung der Ortsdurch-

fahrt von Wahnebergen vorgetragen. Diese werden zu gegebener Zeit geprüft, betreffen je-

doch nicht dieses Bauleitplanverfahren; 

 

Einwender 5, freiwillige Feuerwehr Wahnebergen: gibt Einschränkungen auf dem Schulweg 

durch den Baustellenverkehr in Bezug auf die Erreichbarkeit der Feuerwehr und des Kinder-

gartens zu bedenken; mit Beschluss durch die Gemeinde soll durch verkehrslenkende Maß-

nahmen und Ausweichstellen im Schulweg während der Bauphase Abhilfe geschaffen werden. 
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Eine abschließende Berücksichtigung wird in der Planung zur Sanierung des Schulwegs zu-

gesagt. 

3.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-

den mit Schreiben vom 23.05.2025 aufgefordert, ihre Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB bis zum 04.07.2025 abzugeben. In diesem Zusammenhang sind 20 Stellungnahmen 

eingegangen. 

 

Landwirtschaftskammer Bremervörde: Verweis auf die bereits abgegebene Stellungnahme. 

Eine Abwägung zugunsten der Wohnbaufläche hat durch die Gemeinde bereits begründet 

stattgefunden. 

 

Wintershall DEA: Lage des Plangebiets im bergrechtlichen Erlaubnisfeld VERDEN I; Anlagen 

der Wintershall DEA sind nicht betroffen; 

 

LBEG: Hinweis auf Auskunft über Baugrund vom NIBIS Kartenserver; Hinweis auf notwendige 

Berücksichtigung von Rohstoffgewinnungsgebieten und erdverlegten Hochdruckleitungen bei 

der Festlegung von Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen; Berücksichtigung erfolgt; 

 

IHK Elbe- Weser: Anregungen werden nicht vorgetragen, sofern keine Unternehmen beein-

trächtigt werden; dies ist durch die Planung nicht der Fall; 

 

Vodafone GmbH: Neuverlegung von Kommunikationsanlagen nicht geplant; 

 

NLStBV Verden: Verweis auf den gegebenen Hinweis, dass evtl. Schutzmaßnahmen gegen 

die vom Bundesstraßenverkehr ausgehenden Emissionen nicht zu Lasten der Straßenbauver-

waltung erfolgen; 
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Landkreis Verden: 

• Naturschutz: Hinweise zur Sicherung der Kompensationsmaßnahmen und zur Durch-

setzung der Anpflanz- und Erhaltungsgebote, Verweis auf artenschutzrechtliche Hin-

weise; Berücksichtigung erfolgt durch redaktionelle Anpassung; 

• Wasserwirtschaft: Anmerkung, dass bestehende Entwässerungssysteme bei der Pla-

nung zu berücksichtigen sind; Sicherstellung der Versickerung des Oberflächenwas-

sers wird angemahnt; hierzu hat es frühzeitig Planungen gegeben und es werden in 

Teilen des Baugebiets Maßnahmen zur geeigneten Versickerung des anfallenden 

Wassers ergriffen werden müssen; 

• Auf die Schaffung von geeigneten Voraussetzungen für die Gewässerräumung des 

Wahneberger Grabens wird verwiesen. Die Abstimmungen mit dem Entwässerungs-

verband sind in die verbindliche Bauleitplanung eingeflossen; 

Von Seiten der Wasserwirtschaft wird auf die Lage des Plangebiets außerhalb des 

Überschwemmungsgebiets der Weser und der Aller, jedoch im Risikogebiet für weitere 

Hochwasser hingewiesen; hierzu gibt es eine Abhandlung in den Begründungen der 

Bauleitpläne mit entsprechender Abwägung des Risikos; ein nachrichtlicher Hinweis 

auf die Lage im Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten ist erfolgt; 

• Bodenschutz: Hinweis auf benannte Altlastenverdachtsfläche im Plangebiet und das 

Erfordernis weiterer Analytik und Abstimmung zur Sanierung; ein entsprechendes Gut-

achten kommt zu dem Ergebnis, dass es sich um Auffüllungen mit geringen, unbe-

denklichen Bauschuttanteilen (Ziegel, Tonrohre u.a..) sowie um Gartenabfälle handelt; 

der geplante Bodenaustausch wird mit der Behörde abgestimmt; 

Um Beachtung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), der Bundes-Boden-

schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie der DIN 19731 „Bodenbeschaf-

fenheit – Verwertung von Bodenmaterial“, DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und 

Durchführung von Bauvorhaben“ und DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschafts-

bau“ wird gebeten; Findet Beachtung in der Planung; 

• Abfallwirtschaft: Anschlusszwang bei Abfallentsorgung und Verweis auf regelkonforme 

Verkehrsflächenausbildung; Findet Beachtung in der Planung; 

• Immissionsschutz: Verweis auf die DIN 18005 neu in Bezug auf Abstandsempfehlun-

gen zu Verkehrswegen; Berücksichtigung im Gutachten ist erfolgt; 

Hinweis auf zu tolerierende landwirtschaftliche Geruchsimmissionen auf das Plange-

biet; findet Beachtung; 

• Vorbeugender Brandschutz: Angaben zur notwendigen Löschwasserversorgung; Be-

achtung im Rahmen der Erschließungsplanung; 
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Im Zuge der parallel durchgeführten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange an der Aufstellung der 45. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 

Dörverden hat die Regionalplanung keine Bedenken mehr gegen die Planung geäußert, son-

dern die Umplanung und Vergrößerung des Abstandes der Wohnbauflächen in der FNP- Än-

derung und im Bebauungsplan Nr. 89 der Gemeinde zu dem geplanten Vorranggebiet Wind-

energienutzung bestätigt. 

4   Prüfung von Planungsalternativen 

Die Gemeinde Dörverden hatte sich im Dezember 2022 mit der Einleitung des Bauleitplanver-

fahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 89 grundsätzlich dazu positioniert, den Sied-

lungsbereich der Ortschaft Wahnebergen nach Westen zu erweitern. Um schnell Wohnbauflä-

chen zur Deckung des Bedarfes zu generieren, war vorgesehen, den Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren aufzustellen und den Flächennutzungsplan der Gemeinde zu berichti-

gen. Unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 lei-

tete die Gemeinde in ein reguläres Bauleitplanverfahren über. Die geplante Entwicklung war 

dabei zunächst im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung auf der Ebene des Flächennut-

zungsplanes umzusetzen. 

In der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt die Darstellung einer Wohnbaufläche, 

die über den Schulweg erschlossen wird. Bei der Erweiterung des Siedlungsgebietes nach 

Westen handelt es sich um eine städtebaulich geordnete Entwicklung der Ortschaft. Eine öst-

liche Erweiterung der Ortslage Wahnebergen ließe sich nicht realisieren, da die Bahnstrecke 

Bremen-Verden- Nienburg und die vorhandenen Sportplätze unter immissionsschutzrechtli-

cher Betrachtung eine einschränkende Wirkung auf die Entwicklung von schutzbedürftigen 

Wohnnutzungen hätte. Andere Entwicklungsabsichten würden darüber hinaus durch begren-

zende Faktoren wie übergeordnete Straßen sowie Fließgewässer nicht zum Tragen kommen; 

 

Bei der Darstellung einer Wohnbaufläche in der 45. Änderung des Flächennutzungsplans so-

wie der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets im Bebauungsplan Nr. 89 erfolgte die 

Beachtung des Vorranggebietes Windenergienutzung Ver-Gebiet 2 Altgebiet Verden-Dörver-

den. 

Um das Plangebiet realisieren zu können und eine Finanzierbarkeit der Grundstücke durch 

potenzielle Käufer sicherstellen zu können, nimmt die Gemeinde begründet Abstand von der 

Überlegung, die Erschließung des Baugebiets über eine temporäre Baustraße vorzunehmen. 

Der Schulweg wird grundsätzlich für ausreichend dimensioniert gehalten und eine Sanierung 

dieser Hauptwegeverbindung wird zugesagt. 

 



Gemeinde Dörverden | Bebauungsplan Nr. 89 „Erweiterung Westeresch Wahnebergen | Zusammenfassende Er-

klärung  13 

 

 

Die 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde wurde mit Datum vom 

20.03.2026 genehmigt. Der Bebauungsplan Nr. 89 „Erweiterung Westeresch Wahnebergen“ 

wurde mit Satzungsbeschluss vom 18.12.2025 zum Abschluss gebracht. 

 

 

Dörverden, den ............................  

 

.................................................. 

Bürgermeister 
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